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Referenztaxen für ausserkantonale Patienten gemäss Art. 41 Abs. 3 KVG 

Sehr geehrter Herr Reppucci 

Nachfolgend geben wir Ihnen die Taxen für Patientinnen und Patienten aus Nicht-
Vertragskantonen ab 1. Januar 2010 bekannt. 

Diese Regelung gilt für alle ausserkantonalen Aufenthalte in der allgemeinen Abteilung der 
Klinik für Suchtmedizin in Neuenhof im Zusammenhang mit dem Vollzug von Art. 41 Abs. 3 
KVG. 

Bereich 

Tagestaxe Entzug 

Tagestaxe Krisentintervention 

Anteil OKP 

inCHF 

224.00 

224.00 

Anteil 
Fremdkanton 

inCHF 

356.00 

356.00 

Referenztaxe 
2010 

inCHF 

580.00 

580.00 



Die Verrechnung der obenstehenden Taxen wird wie folgt abgewickelt: 

1. Eine Teilrechnung, basierend auf dem Taxvertrag geht an den KVG-Versicherer (Anteil 
OKP). 

2. Eine Teilrechnung, basierend auf der Empfehlung der GDK geht an den Kantonsärztli­
chen Dienst des Wohnkantons (Anteil Fremdkanton). 

3. Bei Privat- oder Halbprivatversicherten geht die Restrechnung an den VVG-Versicherer. 

Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme. 

Freu ncf lie 

Kopie an: 

- Kantonsärzte aller Kantone 
- Gemeinsame Einrichtung KVG 
- GDK (per Mail) 
-VAKA 
- santesuisse Aargau-Solothurn 
- santesuisse Solothurn 
- Kantonsärztlicher Dienst des Kanton Aargau 
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Dr. med. Martin Roth Lis Lüthi-Eggen 
Leiter Gesundheitsversorgung ad interim Tarifspezialistin 

i/. y./k^JL 


